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Abscheider – Schachtabdeckung D400:
Es darf ausschließlich die zum System zugehörige
BEGU- D 400 Schachtabdeckung – mit der
Kennzeichnung Kanal-Guss D400, Abscheider
Feuergefährlich (Typ: 114 003-0 AF)- verwendet
werden. An der Abdeckung und am Rahmen dürfen
keine Veränderungen vorgenommen werden. Andere
Abdeckungen jeglicher Art sind nicht zugelassen.
Beachten Sie das sep. Techn. Datenblatt, die sep.
Einbauhinweise, sowie die diesem Dokument
beigefügten speziellen Datenblätter für die Abscheider-
Schachtabdeckung.

Einbau und Montage:

Allgemein:

Hinweis!:
Beachten Sie die sep. Einbauhinweise. Die Angaben
für die Einbindung des Schachtes in den
Fahrbahnunter-  und -oberbau basieren
grundsätzlich auf dem allg. Stand der Technik für
die Herstellung von Straßenoberbauschichten
gemäß DIN 18315, DIN 18316, DIN 18317, sowie
DIN 18318.

Materialauswahl:
Die eingesetzten Materialien müssen mindestens  den
Anforderungen folgender Regelwerke in der jeweils
aktuellen Fassung entsprechen:
- DIN EN 13242:2002+A1:2007 - Stoffanforderungen

an Gesteinskörnungen (Kies, Sand, Recycling-
gemische…)für den Straßenbau

- Technischen Lieferbedingungen für Baustoff-
gemische und Böden für den Bau von Schichten 
ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB)

- Technischen Lieferbedingungen für Gesteins-
körnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB)

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus 
Beton (ZTV Beton-StB)

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus 
Asphalt (ZTV Asphalt-StB)

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken, 
Plattenbelägen und Einfassungen (ZTV Pflaster-StB)

Bewährt hat sich die Verwendung von üblichem Kies-
bzw. Schottertragschichtmaterial nach RStO (z.B.
Körnung 0/32). Grundsätzlich richtet sich die
Materialauswahl jedoch nach dem Aufbau des vorh.
Straßenoberbaus, nach den örtlichen Gegebenheiten
(Belastungsklasse), bzw. Vorgaben des Auftraggebers.

Hinweis!:
Starre Materialien wie Beton oder Asphalt dürfen
auf keinen Fall für die Hinterfüllung verwendet
werden!

Verdichtung:
Grundsätzlich ist ein Mindest-Verdichtungsgrad
DPr ³   100% bzw. Mindest-Verformungsmodul  EV2

³  100 MN/m² gefordert. Die Vorgaben des Auftraggebers
je nach Belastungsklasse und der RStO in der aktuellen
Fassung sind zu beachten.

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

ACHTUNG! Diese Sicherheitshinweise gelten
ausschließlich in Verbindung mit dem
entsprechenden
Techn. Datenblatt und den Einbauhinweisen - für
den Einsatzbereich Abscheider.

Einsatzbereich:
Der STABIFLEX II-DichtPlus System-Schachtauf-satz
ist ein lastabtragender, selbstnivellierender Dicht-
Schachtausgleich (mit Konformitäts-bestätigung gem.
EN 858/EN 1825)- vom Hersteller zugelassen  für den
Einsatz in CE-konformen Abscheideranlagen nach EN
858 (Leichtflüssigkeitsabscheider) und EN 1825
(Abscheider für Fette), bis einschließlich zur
Belastungsklasse D400 (LKW-Verkehr).

Hinweis!
Bitte beachten Sie: Der Schachtaufsatz ist ein
sicherheitsrelevantes Bauteil einer Abscheider-
anlage. Entsprechend sorgfältig muss damit
umgegangen werden. Die zuverlässige Funktion
erreicht das Produkt nur bei ordnungsgemäßer
Montage, Handhabung, Inspektion und Wartung.
Der Schachtaufsatz wurde vor Verlassen des
Werkes einer strengen Qualitätskontrolle unter-
zogen. Prüfen Sie bitte dennoch die einzelnen
Bauteile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
Sollten fehlerhafte, unvollständige oder beschädigte
Teile geliefert worden sein, beachten Sie bitte den
Punkt „Gewährleistung“ .
Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige
Punkte, die bei Einbau, Montage, Betrieb, Wartung
und Reparatur zu beachten sind. Vor allen Arbeiten
müssen  der Betreiber, sowie  die ausführenden
Fachpersonen diese Sicherheitshinweise sorgfältig
lesen und befolgen.

Bauteile aus PO/PE:
Alle Bauteile des Systems dürfen ausschließlich gem.
diesen Sicherheitshinweisen bestimmungsgemäß
eingesetzt werden. Eine Veränderung der PO/PE-
Bauteile - Statikring, Konusring und Zwischenring
(Schacht) -  ist nicht zulässig. Beachten Sie das sep.
Techn. Datenblatt, die sep. Einbauhinweise sowie  die
nachfolgenden Einbau-, und Lagerungshinweise!

Dichtungen:
Es dürfen ausschließlich die zum System zugehörigen
und mitgelieferten DS-Dichtungen verwendet werden.
Die Verwendung anderer Dichtungen, sowie die
Veränderung der gelieferten DS-Dichtungen ist nicht
zulässig.  Unzulässige mechanische Einwirkungen auf
die Dichtungen sind zu vermeiden. Beachten Sie das
sep. Techn. Datenblatt, die sep. Einbauhinweise sowie
die diesem Dokument angehängten speziellen
Datenblätter für die DS-Dichtungen!

Gleitmittel:
Es darf ausschließlich das zum System zugehörige
und mitgelieferte DS-Gleitmittel (Typ 07 - Tube oder
Eimer) verwendet werden. Öl oder Fett darf nicht zur
Schmierung verwendet werden. Eine Gewährleistung
für die Funktion der Dichtungen wird nur übernommen,
wenn die Verlegung mit dem dazugehörigen DS-
Gleitmittel erfolgt ist. Beachten Sie das sep. Techn.
Datenblatt, die sep. Einbauhinweise, sowie die diesem
Dokument beigefügten speziellen Datenblätter für das
DS-Gleitmittel.
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Normen und V orschrif ten - Schacht aufsätze -
Einsatzbereich Abscheider:
Für den Einbau, die Montage und den Betrieb einer
Abscheideranlage sind die entsprechenden Normen,
Richtlinien, Sicherheitsregeln und
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Dies sind u.a.:
§AbwV Anhang 49 Mineralölhaltiges Abwasser
§Mineralöl-VwV
§Abscheider VwV
§Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung-VAwS)

§DIN EN 858 Teil 1 und 2 – Abscheideranlagen für 
Leichtflüssigkeiten

§DIN 1999-100 Abscheideranlagen für Leichtflüssig-
keiten

§Richtlinie für den Betrieb und Überwachung von 
Fettabscheideranlagen

§DIN EN 1825 Teil 1 und 2 Abscheideranlagen für 
Fette

§DIN 4040 Abscheideranlagen für Fette
§DIN V 4034 – Schächte für Abwasserleitungen
§DIN EN 124 – Aufsätze und Abdeckungen für 

Verkehrsflächen
§Eingeführte Technische Baubestimmungen der 

Länder
§BGV C22 - Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten
§DIN 4124 Baugruben und Gräben, Verbau
§DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasser-

leitungen und –kanälen
§BGR 117 Richtlinien für Arbeiten in Behältern

Desweiteren:
Div. ATV, ATV-DVWK, DWA-DVWK Regelblätter,
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Landesbauverordnung, Indirekteinleiteverordnung,
kommunale  Abwassersatzung,  Unfa l lver -
hütungsvorschriften,  Rahmen-Abwasserverwaltungs-
vorschriften,……….

Warnung!
Der Schachtaufsatz stellt eine Sicherheits-
komponente einer Gesamtanlage dar, deren Be-
dienungsanleitung zu beachten ist. Die Betriebs-
sicherheit des Schachtaufsatzes ist nur bei bestim-
mungsgemäßer Montage, Verwendung und
Wartung gewährleistet. Es dürfen nur Flüssigkeiten
gem.  EN 858/EN 1825 in die Anlage eingeleitet
werden. Es dürfen keine Stoffe eingeleitet werden,
die die Funktion des Schachtaufsatzes beein-
trächtigen könnten (z.B. Batteriesäure, Kühler-
schutzmittel, aggressive Reinigungsmittel… ). Der
Einbau des Schachtaufsatzes darf die ordnungs-
gemäße Funktion der Gesamtanlage nicht beeint-
rächtigen. Es wird ausdrückl ich darauf
hingewiesen, dass der STABIFLEX II-Dicht System-
Schachtaufsatz in Anlagen ohne selbsttätige
Warneinrichtung nicht betrieben werden darf. Das
Schachtsystem hat keinen Einfluss auf die Qualität
des Betriebswassers. Flüssigkeiten dürfen nicht
aus der Abscheideranlage oder den Aufsatzstücken
austreten. Bei Nichtbeachtung der Einbau-,
Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitshinweise
können erhebliche Sach- und Umweltschäden,
Körperverletzung oder tödliche Unfälle entstehen.

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Abscheider-Neubau:
Vormontage im Behälterwerk –
Für die Vormontage des Anschlussringes auf dem
Konus oder der Abdeckplatte im Behälterwerk sind das
entsprechende techn. Datenblatt, sowie die Einbauhin-
weise des Herstellers zu beachten. Personen die
Montagen an Abscheideranlagen durchführen, müssen
die entsprechenden Qualifikationen für diese Arbeiten
aufweisen. Zuständigkeit und Überwachung des
Personals müssen durch den Werkbetreiber genau
geregelt und dokumentiert sein. Die Betriebssicherheit
des Schachtaufsatzes ist nur bei bestimmungsgemäßer
Montage und Verwendung gewährleistet.  Die ent-
sprechenden Lager-, Transport-, und Handlinghinweise
sind zu beachten.

Einbau und Montage auf der Baustelle -
Für den Einbau, die Montage und die Einbindung des
Schachtes in den Fahrbahnunterbau und -belag ist das
entsprechende techn. Datenblatt, sowie die Einbauhin-
weise des Herstellers zu beachten. Personen die solche
Arbeiten an Abscheideranlagen durchführen müssen
die entsprechenden Qualifikationen für diese Arbeiten
aufweisen (idR. Sachkundige Person!). Der Abscheider-
lieferant hat sicher zu stellen, dass der jeweilige Ab-
nehmer über den Einbau des Schachtaufsatzes
informiert und entsprechend geschult wurde, dass das
Techn. Datenblatt, sowie die Einbau-, Montage- und
Sicherheitshinweise des Herstellers ausgehändigt und
beachtet werden und dass der Betreiber oder eine von
ihm benannte, für den Betrieb und die Inspektions-
kontrollen zuständige sachkundige Person eingewiesen
wird. Zuständigkeit und Überwachung des Personals
müssen durch den ausführenden Bauunternehmer bzw.
Betreiber genau geregelt und dokumentiert sein. Vor
Inbetriebnahme des Schachtes ist eine qualifizierte
Prüfung des Schachtes mit Dichtheitsprüfung (mit
Abnahmeprotokoll!!) gem. Norm durchzuführen.
Dazu muss ein qualifiziertes Abnahmeprotokoll erstellt
und dem Betriebstagebuch für die Abscheideranlage
beigefügt werden.

Schacht sanierung :
Firmen/Personen die Montagen an Abscheideranlagen
durchführen,  müssen die entsprechenden
Qualifikationen für diese Arbeiten aufweisen (idR.
Sachkundige Person!). Die entsprechenden Nachweise
sind dem Auftraggeber bzw. Betreiber vor Auftrags-
erteilung unaufgefordert vorzulegen.  Der ausführende
Betrieb hat sicherzustellen, dass die verantwortliche
ausführende Person für den Einbau des Schachtauf-
satzes entsprechend geschult wurde, dass das Techn.
Datenblatt, sowie die Einbau-, Montage- und Sicher-
heitshinweise des Herstellers  dem Betreiber aus-
gehändigt und beachtet werden und dass der Betreiber
oder eine von ihm benannte, für den Betrieb und die
Inspektionskontrollen zuständige sachkundige Person,
eingewiesen wird. Zuständigkeit und Überwachung des
Personals müssen durch den ausführenden Betrieb
bzw. den Betreiber genau geregelt und namentlich
dokumentiert sein. Vor Inbetriebnahme des Schachtes
ist eine qualifizierte Prüfung des Schachtes mit Dicht-
heitsprüfung (mit Abnahmeprotokoll!!) gem. Norm durch-
zuführen. Dazu muss ein qualifiziertes Abnahmeprotokoll
erstellt und dem Betriebstagebuch für die Abscheider-
anlage beigefügt werden.
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offen gelagert und vor Ozoneinwirkung geschützt
werden.

Reparatur und Inst andsetzung:
Reparatur und Instandsetzungsarbeiten an
STABIFLEX-System-Schachtaufsätzen  (z.B.
Austausch von Dichtungen) dürfen ausschließlich von
STABIFLEX-Servicepartnern durchgeführt werden!
Dadurch ist eine qualitativ hochwertige, den Normen
und CE-Vorgaben entsprechende Instandsetzung zu
günstigen Konditionen gewährleistet. Die jeweils
aktuelle Liste der zugelassenen Servicepartner kann
unter  im Internet heruntergeladen werden. Alle
Reparaturen und Instandsetzungen der Schacht-
aufsätze sind durch einen entsprechenden Bericht zu
dokumentieren – und im Betriebstagebuch zu
vermerken.

Gewährleistungen:
Das Produkt muss unverzüglich bei Anlieferung auf
seine Vollständigkeit und Unversehrtheit kontrolliert
werden. Die Feststellung von offensichtlichen Mängeln
müssen unverzüglich schriftlich, nicht erkennbare oder
verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Erkenn-
barkeit, mitgeteilt werden. Alle Mängel sind grund-
sätzlich sofort, ohne schuldhaften Verzug anzuzeigen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Mangel
je nach Gefährdungspotential innerhalb eines vertret-
baren Zeitraumes (i.d.R. max. 2 Wochen innerhalb
Deutschlands) selbst, durch einen STABIFLEX-
Servicepartner oder eine sep. beauftragte Fachfirma,
begutachten zu lassen. Sollte sich dabei ergeben,
dass fehlerhafter Einbau, unsachgemäße Handhabung
o.ä. zur Mängeleinschätzung geführt haben, wird der
Aufwand für die Begutachtung in Rechnung gestellt.
Gleiches gilt, wenn die entsprechend vorgegebenen
Dokumentationen (Abnahmeprotokoll, Betriebstage-
buch, Wartungsberichte usw.) unvollständig oder gar
nicht vorgelegt werden. Sind alle Kontrollen, Wartungen
und Inspektionen wie vorgegeben durchgeführt und
dokumentiert und es wird ein Mangel unzweifelhaft
festgestellt, hat der Hersteller den Mangel durch
Nachbesserung zu beseitigen oder eine mangelfreie
Sache zu liefern. Wir haften ausschließlich nur für neu
hergestellte Produkte. Bei Nachbesserungen und
Nachlieferungen haften wir in gleichem Umfang wie
für den ursprünglichen Vertragsgegenstand.  Die
Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Auslieferung
an unseren Vertragspartner. Der § 377 HGB findet
weiterhin Anwendung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Verschleiß
(z.B. bei Dichtungen) keinen Mangel darstellt. Gleiches
gilt für Fehler, die durch mangelhafte oder durch nicht
bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Wartung
entstehen.

Anhang:

Techn. Unterlagen DS-Dichtungen und
Gleitmittel – 4 Seiten

Techn. Unterlagen Meier-Guss D400
Abscheiderabdeckung – 5 Seiten

Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Fehlerhafter Einbau, nicht bestimmungsgemäße
Nutzung, sowie Umbau- oder Veränderung des
Schachtaufsatzes ohne schriftliche Genehmigung
des Herstellers führt zur Aufhebung jeglicher
Herstellerhaftung. Die Einhaltung der in den
technischen Angaben aufgeführten Grenzwerte ist
s i cherzus te l l en .  Fü r  d ie  au fge führ ten
Produkteigenschaften gewährleisten wir nur für die
in den entsprechenden Normen geforderten Werte.
Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten
nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne
Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betrieb, Kontrolle, W artung, Inspektion:
Der Betrieb der Gesamtanlage hat durch sachkundiges
Personal zu erfolgen. Es ist ein Betriebstagebuch gem.
Norm zu führen. Der Betreiber der Anlage oder eine
von ihm beauftragte sachkundige und eingewiesene
Person hat die regelmäßige Kontrol le der
Funktionstüchtigkeit des Schachtaufsatzes gem. den
Vorgaben durchzuführen.
Eigenkontrolle:
Durch sachkundige Personen muss monatlich die
Funktionsfähigkeit der Anlage/des Schachtaufsatzes
geprüft werden (Inspektion von Unversehrtheit und
Funktion der Dichtungen).
Wartung:
Durch einen Fachbetrieb (Fachkundige Person) muss
halbjährlich eine Wartung der Abscheideranlage durch-
geführt werden (einfache Dichtheitsüberprüfung des
Schachtaufsatzes).
Generalinspektion:
Von betreiberunabhängigen fachkundigen Personen
(Qualifizierte Stelle) ist in regelmäßigen Abständen von
nicht länger als 5 Jahren die Abscheideranlage in Form
einer Generalinspektion nach Norm auf
ordnungsgemäßen Zustand und sachgemäßen Betrieb
zu prüfen (Qualifizierte Dichtheitsprüfung der gesamten
Anlage incl. Schachtaufsätzen).

Die Ergebnisse der jeweils durchgeführten
Kontrol len sind im Betr iebst agebuch zu
dokumentieren.

Hinweis: Bei Kontrol len, Wartungs- und
Inspektionsarbeiten an  Anlagen die bereits in
Betrieb sind, ist die Gesamtanlage außer Betrieb
zu setzen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Transport-, Lager- und Handlinghinweise:
STABIFLEX II – Dicht System-Schachtaufsätze dürfen
nur von Personen oder Firmen transportiert und gelagert
werden, die im Umgang mit sicherheitsrelevanten
Produkten erfahren sind, über geeignete Geräte, Ein-
richtungen und Transportmittel, sowie über aus-reichend
geschultes Personal verfügen. Die Schächte sind so
zu verpacken und zu transportieren, dass keine unzu-
lässige Lageveränderung während der Beförderung
stattfinden kann – auch dürfen keine unzulässigen
Belastungen einwirken. Im Falle einer Verspannung
durch eine Transportsicherung ist sicher zu stellen,
dass eine Beschädigung oder Verformung  der Bauteile
ausgeschlossen werden kann.  Sollte eine Lagerung
der Schächte notwendig sein, so darf dies nur kurzzeitig,
auf ebenen Flächen, flach aufgelegt und unter Dach
erfolgen. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Bauteile
ist zu vermeiden. Die Dichtungen sollten zudem nicht
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